[image: ]





	[image: ]

[bookmark: Text1]Firma:       
[bookmark: Text17]Arbeitsbereich:       
Verantwortlich:      
			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: Laserschweißanlage
Tätigkeit: Schweißen von Gestellen
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B201

	Anwendungsbereich

	Arbeiten mit Laserstrahlung

	Gefährdungen
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	Bei Lasern der Klassen 1M und 2M in Verbindung mit optischen Instrumenten sind Schäden des Auges möglich!
Laser der Klassen 3R, 3B und 4 sind sehr gefährlich für Augen und Haut!
Durch das Einwirken des Strahls auf gewisse Materialien können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, Explosionen ausgelöst und Brände entfacht werden!
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	‒	Das Bedienpersonal muss im Umgang mit dem Laser unterwiesen sein!
‒	Wenn die Strahlung nicht benötigt wird, Laser in „Stand by“-Modus bringen oder 
ausschalten!
‒	Nur mit eingeschalteter interner Absaugung arbeiten.
‒	Die Abschirmungen der Eingriffsöffnungen nicht verändern.
‒	Hände nicht unmittelbar in den Laserstrahl halten.
‒	Wer nicht direkt mit dem Laser arbeitet, hält Abstand zur Laserschweißanlage! 
‒	Reflexionen vermeiden, Hilfsmittel und Instrumente mit mattierter Oberfläche
verwenden oder diese mit schwarzer Folie bekleben!
‒	Filter sind gemäß den Wartungsintervallen vom Hersteller zu wechseln!
‒	Regelmäßige Elektrische Prüfung durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
‒	Auf den festen Sitz der Befestigung der Gasflasche zur Inertisierung achten.
	

	Verhalten bei Störungen

	
	Bei Störungen sofort den Laser abschalten.
‒	Der Laserschutzbeauftragte ist umgehend zu informieren.
‒	Arbeiten an der Laserschweißanlage oder Teilen dürfen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden!
Brandfall: Ruhe bewahren! Feuerwehr über 112 rufen!
‒	Mitarbeiter warnen! Vorgesetzten informieren, ggf. Feueralarm auslösen!
‒	Brand mit CO2- oder Schaumlöscher bekämpfen! Auf Selbstschutz achten!

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
‒	Laser abschalten! Verletzten bergen
‒	Erste Hilfe leisten
Notruf:         Ersthelfer/-in:      
Unfall melden, Tel.-Nr.:      

	Instandhaltung/Entsorgung
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	Wartungsarbeiten dürfen nur von befähigten Personen durchgeführt werden!
Die Wartungsunterlagen des Herstellers sind zu beachten!
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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